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Wonhnungsoffensive als Abwanderungsstopp
Die Statistik lässt befürchten, dass die Bevölkerungszahlen in der Gemeinde Völkermarkt in den nächsten Jahren ohne Gegenmaßnahmen zurückgehen und eine Abwanderung in die Ballungszentren erfolgen wird. 

Gründe dafür liegen einerseits im Arbeitsplatz-, Freizeit- und natürlich auch Wohnungsangebot

Wir dürfen dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen, sondern müssen auch seitens der Gemeinde sofort Gegenmaßnahmen ergreifen, betont Vbgm Gerald Grebenjak.
So ist es unumgänglich, dass das Wohnungsangebot in der Gemeinde Völkermarkt erweitert, sowie Betriebsansiedelungen intensiviert  und auch Freizeitaktivitäten unterstützt  werden.  
Wir Freiheitliche in Völkermarkt reden nicht nur, sondern handeln auch. Es ist bereits gelungen, dass zu den bereits im Bau befindlichen 18 Wohneinheiten auch für das Jahr 2011 Zusagen für weitere 18 Wohneinheiten in Völkermarkt von   LR Mag RAGGER Christian erreicht werden konnten.

Ebenso müssen sich SPÖ und ÖVP auch schnellstens zur Erweiterung und Sanierung der Proberäumlichkeiten des Musikvereines Haimburg bekennen, zu der Kulturreferent LR Mag Harald DOBERNIG bereits seine Unerstützung zugesagt hat.
Beteuerungen bei Sonntagsreden über die allgemeine Stärkung des ländlichen Raumes reichen nicht aus, daher ist aktives handeln auch von SPÖ und ÖVP erforderlich, betont Vbgm Gerald GREBENJAK.

Als weiteres aktives Zeichen und Aufforderung an die anderen Fraktionen tätig zu werden, haben die Völkermarkter Freiheitlichen bei der GR-Sitzung am 16.09.2010  folgende Anträge eingebracht:

Völkermarkt, 16. September  2010

Antrag  gem. § 41 K-AGO
An den 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Völkermarkt

-    R A T H A U S   -

9100   Völkermarkt

Die unterzeichneten Gemeinderäte stellen gemäß § 41 K-AGO den  Antrag, dass

die Sanierung und Erweiterung der Proberäumlichkeiten des Musikvereines Haimburg lt den der Stadtgemeinde Völkermarkt bereits vorliegenden  Projektunterlagen ehestmöglich umgesetzt wird.

Begründung:
Durch stetiges Anwachsen der aktiven Mitglieder des Musikvereines Haimburg, sowie der damit verbundenen erforderlichen Aufrüstung an Musik- und Ausrüstungsgegenständen kann mit den dzt Probe- und Aufbewahrungsräumlichkeiten nicht mehr das Auslangen gefunden werden.

Eine Erweiterung, insbesondere auch im Hinblick auf die erfolgreiche  Jugend- arbeit und als aktiver Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes, ist daher unbedingt erforderlich.


Völkermarkt, 16. September  2010

Antrag  gem. § 41 K-AGO
An den 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Völkermarkt

-    R A T H A U S   -

9100   Völkermarkt

Die unterzeichneten Gemeinderäte stellen gemäß § 41 K-AGO folgenden  Antrag:
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Völkermarkt wolle die angeschlossenen  Richtlinien für Wohnungsvergaben beschließen, sodass frei werdende Wohnungen, für welche die Stadtgemeinde Völkermarkt das Einweisungsrecht hat, für jeden Wohnungssuchenden bekannt werden und die Vergabe  nachvollziehbar erfolgen kann.

Begründung:

Da die Anzahl der Wohnungssuchenden das Angebot an freien Wohnungen übersteigt ist es erforderlich,  genaue, gerechte und nachvollziehbare Modalitäten für Wohnungszuweisungen festzulegen.
Stadtgemeinde Völkermarkt

Richtlinien für Wohnungszuweisungen
Voraussetzungen:

· Vollendetes 18. Lebensjahr
· Österreichischer Staatsbürger, EU-Bürger oder Konventionsflüchtlinge mit einer mind. 10-jährigen Aufenthaltsgenehmigung
· Einkommensgrenzen nach dem Ktn WBF-Gesetz
Anträge/Fristen:

· Anträge können schriftlich, telefonisch, persönlich oder per E-Mail eingebracht werden.

· Erforderliche Unterlagen zum Nachweis des Einkommens, Familienstandes und besonders berücksichtigungswürdiger Umstände  sind anzuschließen.

· Wohnungsansuchen bleiben 1 Jahr in Evidenz und sind erforderlichenfalls vom Antragsteller zu verlängern.

Vergabemodalitäten:

· Jeden Monat vom 01. bis zum 10. des Monats (während der Amtsstunden) liegt eine Liste der freien Wohnungen im Sozialreferat / Anschlagtafel / Homepage auf. Alle als wohnungssuchend gemeldeten Personen (gültiger Antrag im Sozialreferat) haben dann  die Möglichkeit, sich im Sozialreferat für eine für sie passende Wohnung zu bewerben. Die vorliegenden Bewerbungen auf eine jeweilige konkrete Wohnung werden unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien (Dringlichkeit, Lebensumstände, Antragsdauer udgl) vom Sozialreferat einer vorbehaltlichen Reihung unterzogen.

· Am Ende jeden Monats findet eine Sozialausschusssitzung statt, in der der Reihungsvorschlag beraten und ein Vergabevorschlag erarbeitet wird.

Sonstiges:
· Ein Rechtsanspruch auf Zuweisung einer Gemeinde- oder Genossenschaftswohnung besteht nicht.

· Die Bearbeitung des Wohnungsantrages kann erst noch Vorlage bzw Abgabe aller benötigten Unterlagen erfolgen

· Sämtliche Änderungen der Lebensumstände die das Wohnungsansuchen betreffen (Verehelichung, Scheidung, Geburt, Adressänderung, usw) sind umgehend bekannt zu geben.

· Unwahre Angaben führen ausnahmslos zum Verlust des Wohnungsantrages.
